
Frau Bundesrätin Doris Leuthard
Eidg. Volkswirtschaftsdepartement EVD
Bundeshaus Ost
3003 Bern

Oberwil, den 19. August 2008

Unlauterer Wettbewerb mit dem Begriff "Höhere Fachprüfung"

Sehr geehrter Frau Bundesrätin Leuthard,

Wie Sie uns am 2. Aug. 2007 mitteilten, hatte der Bundesrat bereits zuvor (Sommer 
2007) in Sachen "nicht-ärztliche Berufe der Komplementärmedizin" entschieden, "dass es 
im Interesse der Sache ist, wenn die Arbeiten zur Reglementierung dieser Berufe bis zur 
Volksabstimmung eingestellt werden". Mit "Reglementierung" ist das Projekt 
"Eidgenössiche anerkannte Höhere Fachprüfung Komplementärtherapie" gemeint. Ein 
Projekt, das seit Jahren von einigen Interessenverbänden der alternativen Methoden 
vorangetrieben wird, in Zusammenarbeit und Unterstützung durch das Bundesamt für 
Berufsbildung und Technologie BBT.

Nach dieser vom Bundesrat verfügten Einstellung ist eine Situation eingetreten, die wir 
als unhaltbar betrachten: die Anwender alternativer Methoden werden landesweit von 
Protagonisteni des eingestellten Projektes aufgefordert, sehr teure Kurse zu belegen, die 
zu einer "Höheren Fachprüfung KT" (KT=Komplementärtherapie) führen sollen. So 
machen der Kinesiologieverband "KineSuisse" und der Dachverband Xund landesweit 
Druck und Werbung für eine "Höhere Fachprüfung KT". Etwa so: "Wann ist mit einer 
ersten gesamtschweizerischen  Höheren Fachprüfung KT zu rechnen? Eine 
Pilotprüfung ist anfangs 2008 geplant. Nach der Evaluation dieser Pilotprüfung ist mit 
einer gesamtschweizerischen höheren Berufsabschlussprüfung in KT in allen drei 
Landessprachen zu rechnen."ii.
Die professionellen Anwender alternativer Methoden werden aufgefordert, in ein 
"Gleichwertigkeitsbeurteilungs-Verfahren"iii einzusteigen, d. h. teure Kurse zu belegen, 
deren Nutzen so definiert wird: "Ich erhalte die Zulassung zum geplanten 
eidgenössischen Abschluss in KomplementärTherapie."iv. Suggeriert wird: wer die hohen 
Ausgaben für die von den Lobbyisten sogenannten "Gleichwertigkeitsbeurteilungskurse" 
nicht mache, laufe Gefahr seine bisherige Anerkennung, also seine Lebensgrundlage, zu 
verlieren. Konsequenz: viele unserer Berufskollegen werden diesem massiven Druck 
nachgeben und aufgrund der zitierten Irreführungen hohe Summen für diese Kurse 
ausgegeben. Fragt sich jemand, warum er diese Ausgaben machen soll, so erhält er eine 
Antwort, in der ein Verwirrspiel getrieben wird mit der selbsterfundenen "Höheren 
Fachprüfung KT" und einem "Eidgenösischen Abschluss in KT": "Weshalb soll ich mich 



auf das alles einlassen, ich habe doch die EMR, ASCA, EGK, Visana und 
Berufsverbandsanerkennung? Es ist möglich, dass die jetzigen Anerkennungen auch 
in Zukunft reichen. Es ist aber ebenso gut möglich, dass einzelne Versicherer und 
kantonalen Behörden früher oder später einen eidgenössischen Abschluss in KT zur 
Anerkennung therapeutischer Berufsarbeit voraussetzen. Die Lobbyarbeit der 
Berufsverbände zielt in diese Richtung, wobei angemessene Uebergangsfristen von 
Bedeutung sein werden."v.

Unser Verband protestiert im Namen seiner Mitglieder, die den oben genannten 
Pressionen ausgesetzt sind, gegen: 

1. Die Irreführung mit dem Begriff "Höhere Fachprüfung KT": also die 
Tatsache, dass der Verband "KineSuisse", aber auch der "Dachverband Xund"vi, 
landesweit für eine "Höhere Fachprüfung KT" werben. 
Auf die Frage: " Steht die Verwendung des Ausdrucks "Höhere Fachprüfung" 
jedem frei?" antwortete Herr Martin Stalder (Leiter Ressort  Höhere Berufsbildung 
beim BBT) einem unserer Mitglieder: "gesetzlich geschützt ist nur die Bezeichnung 
"eidgenössische höhere Fachprüfung". Wenn jemand aber den Begriff "höhere 
Fachprüfung" verwenden würde und wir davon Kenntnis erhielten, würden wir 
intervenieren unter dem Aspekt unlauterer Wettbewerb. Die Bezeichnung "höhere 
Fachprüfung" ist geeeignet, potentielle Kandidat/innen in die Irre zu führen und 
vorzutäuschen, dass damit ein eidgenössischer Abschluss erworben werden 
könnte. Klagen nach UWG können aber nur direkt Betroffene, die getäuscht 
wurden."vii. Genau dies ist hier der Fall: Wir und unsere Mitglieder als direkt 
Betroffene wurden und werden massiv getäuscht. Wir bitten das BBT deshalb, bei 
den Verbänden "KineSuisse" und "Dachverband Xund" zu intervenieren unter dem 
Aspekt unlauterer Wettbewerb. Wir möchten, dass die Verbände "KineSuisse" und 
"Dachverband Xund" öffentlich erklären, dass die von ihnen propagierte Prüfung 
keine "Höhere Fachprüfung" ist. 

2. Die Irreführung mit den "Gleichwertigkeitsbeurteilungskursen": also die 
Tatsache, dass die Verbände "KineSuisse" und "Dachverband Xund"viii landesweit 
für ein "Gleichwertigkeitsbeurteilungs-Verfahren" werben und in diesem Zu-
sammenhang behaupten, das Belegen von "Gleichwertigkeitsbeurteilungskursen" 
habe zur Folge: "Ich erhalte die Zulassung zum geplanten eidgenössischen 
Abschluss in KomplementärTherapie."ix. Wir halten es für empörend, teures Geld 
(nämlich 1100.-CHFx) mit Kursen zu machen, ohne welche die berufliche 
Sicherheit angeblich nicht zu garantieren sei und die als Zulassung für einen 
eidgenössischen Abschluss angepriesen werden, einen Abschluss, der gar nicht 
existiert und vielleicht nie existieren wird. Der Druck auf die 5500 Mitglieder des 
Dachverbandes ist sehr gross. Geben sie ihm nach, so hat der Dachverband weit 
über 6 Millionen Franken eingenommen: für Kurse, die möglicherweise zu gar 
nichts führen. 

Wir bitten das BBT, gegen diesen Missbrauch des Begriffs 
"eidgenössischer Abschluss" einzuschreiten und die genannten Verbände 
zu einer öffentlichen Richtigstellung zu veranlassen.



F�r eine Antwort danken wir Ihnen im Voraus bestens und verbleiben

mit freundlichen Gr�ssen

Ueli Meier-Estrada
Pr�sident SVNMK/ASKNM

Kopie an: 
Herrn Martin Stalder, Leiter Ressort H�here Berufsbildung (Eidgen�ssisches 
Volkswirtschaftsdepartement EVD; Bundesamt f�r Berufsbildung und Technologie BBT )

Anlagen: 
 Ihr Brief vom 2.8.2007
 Aus vielen Dokumenten ein Beispiel: der Info-Brief des Kinesiologie-Verbandes 

"KineSuisse" von Dezember 2007

i z.B. der Kinesiologenverband "KineSuisse": www.kinesuisse.ch Adresse: KineSuisse -Leimenstr. 
13 – 4051 Basel. Oder der Dachverband: www.xund.ch Adresse: Dachverband Xund 
Breisacherstrasse 43 4057 Basel  
ii siehe : Info-Brief Dez. 2007 der "KineSuisse", p. 2 
(http://www.kinesuisse.ch/content/index.php?id=45) und Dachverband Xund: 
http://www.xund.ch/online/images/stories/weiterbildung/faq_zur_stufe_1_-_3_2.pdf
iii siehe Info-Brief Dez. 2007, p. 2 (http://www.kinesuisse.ch/content/index.php?id=45)
iv ebd. , p.2; ebenso Dachverband Xund, a.a.O.
v ebd. , p.3 und: Dachverband Xund, a.a.O.
vi Siehe: http://www.xund.ch/online/images/stories/weiterbildung/faq_zur_stufe_1_-_3_2.pdf
vii E-Mail-Mitteilung vom 17.7.08
viii siehe: 
http://www.xund.ch/online/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=88
ix Info-Brief Dez. 2007, p. 2 (http://www.kinesuisse.ch/content/index.php?id=45) und 
Dachverband Xund, a.a.O.
x Siehe: Dachverband Xund: 
http://www.xund.ch/online/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=88
(Kurskosten CHF 800 (inkl. der abgegebenen Unterlagen) + CHF 300 �berpr�fungsgeb�hr)






